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Regeste

Regeste Art. 34 Abs. 3 SVG, Art. 13 Abs. 5 VRV. 1. Das Ausholen nach links ist nur
zulässig, wenn Gewissheit besteht, dass es ohne Gefährdung und Behinderung des
vortrittsberechtigten Längsverkehrs ausgeführt werden kann (Erw. 1 a). 2. Pflichtwidriges
Verhalten eines Lastwagenführers, der auf einer dreispurigen Hauptstrasse nach rechts in
einen Feldweg abbiegen wollte, trotz nachfolgender Fahrzeuge aber schon 70 bis 100 m vor
der Abzweigung nach links auszuholen begann (Erw. 1 b und c).

Erwägungen

E. 1
a) Wer nach rechts abbiegen will, hat sich nach Art. 36 Abs. 1 SVG an den rechten
Strassenrand zu halten. Wo dies nicht möglich ist, der Führer wegen der Grösse seines
Fahrzeuges oder der örtlichen Verhältnisse vor dem Abbiegen vielmehr nach links ausholen
muss, hat er gemäss Art. 13 Abs. 5 VRV besonders vorsichtig zu fahren und nötigenfalls
anzuhalten. Damit wird verdeutlicht, was diesfalls unter Rücksichtnahme auf den übrigen
Verkehr zu verstehen ist, welche Art. 34 Abs. 3 SVG allgemein für die Änderung der
Fahrrichtung vorschreibt. Die allgemeine wie die besondere Vorschrift beruht auf der
Überlegung, dass Richtungsänderungen für andere, die geradeaus fahren, eine erhöhte
Gefahr bedeuten und dass daher dem Fahrer, der eine solche Gefahr schafft, auch eine
besondere Vorsicht zuzumuten ist ( BGE 91 IV 12 ). Für das Ausholen nach links gilt das
umsomehr, als es sich dabei nicht nur um ein besonders gefährliches, sondern ein im
Grunde verkehrswidriges Manöver handelt. Es kann deswegen erst zulässig sein, wenn
Gewissheit besteht, dass es ohne Gefährdung und Behinderung des vortrittsberechtigten
Längsverkehrs ausgeführt werden kann. Fehlt diese Gewissheit, so hat der Fahrer einen
Sicherheitshalt einzuschalten und das Ausholen bis nach der Durchfahrt nachfolgender oder
entgegenkommender Fahrzeuge, die er behindern könnte, aufzuschieben ( BGE 91 IV 19
Erw. b). b) Dieser Pflicht zu besonderer Vorsicht hat der Beschwerdeführer nicht genügt.
Entgegen der Auffassung des Kantonsgerichts kann Kenzelmann zwar daraus, dass er die
ganze mittlere Spur zum Ausholen benutzte, kaum ein Vorwurf gemacht werden. Nach den
von der Polizei angestellten Versuchen, auf welche die Vorinstanz verweist, musste der
Beschwerdeführer sich mit dem Lastwagen mindestens 2,5 m vom rechten Strassenrand
entfernen, um bei einer Geschwindigkeit von 3-4 km/Std überhaupt auf die schmale Brücke
einbiegen zu können. Bei solchen Verhältnissen muss gerade einem Lastwagenführer ein
gewisser Spielraum eingeräumt werden; er darf das Ausholen nicht zu knapp bemessen,
will er den damit verfolgten Zweck nicht verfehlen. Selbst wenn Kenzelmann nur einen
Meter weiter ausholte, als unbedingt erforderlich war, BGE 94 IV 77 S. 80 befand er sich
aber schon mit seinem ganzen Fahrzeug auf der mittleren Bahn. Dagegen wirft das
Kantonsgericht dem Beschwerdeführer mit Recht vor, er habe vorzeitig nach links gehalten.



Kenzelmann hat nicht bloss gesehen, dass ihm ein Personenwagen folgte; nach seinem
Verhalten hat er offensichtlich auch damit gerechnet, dass andere Fahrzeuge ihn noch vor
der Abzweigung überholen könnten. Gleichwohl schwenkte er nach der verbindlichen
Feststellung des Kantonsgerichts bereits 70-100 m vor dem Feldweg auf die Überholspur
ein. Dadurch hat er auf den nachfolgenden Verkehr nicht pflichtgemäss Rücksicht
genommen. Die Verkehrssicherheit gebot, dass er nicht früher ausholte, als zum Einbiegen
in den Feldweg nötig war, und dass er mit dem Manöver zudem erst begann, nachdem er
sich vergewissert hatte, den Längsverkehr nicht zu stören. Solcher Meinung hätte er aber
frühestens nach der Durchfahrt der beiden nachfolgenden Wagen sein können. Solange
hatte Kenzelmann auf der rechten Spur zu verbleiben, nötigenfalls also dort einen
Sicherheitshalt einzuschalten. c) Dass er den unmittelbar folgenden Fahrzeugen die rechte
Spur zur Durchfahrt freilassen wollte, hilft ihm nicht. Da er das rechte Blinklicht
eingeschaltet hatte, durften die nachfolgenden Fahrer von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch machen. Sie mussten aus dem Blinkzeichen vielmehr schliessen, dass der
Lastwagenführer nach rechts halten wolle und dass sie sich deshalb der Gefahr eines
Zusammenstosses aussetzten, wenn sie auf der rechten Spur weiterfuhren. Walther hat
deswegen denn auch angehalten, als er das Zeichen sah; er hat sich darüber erst
hinweggesetzt und ist weitergefahren, als er hinter sich mit grosser Geschwindigkeit den
Wagen des Pont herannahen sah, worin er eine noch grössere Gefahr erblickte.
Ebensowenig hilft dem Beschwerdeführer, dass der Fahrer das Rechtsabbiegen nach
vorherigem Ausholen rechtzeitig anzukündigen hat ( BGE 91 IV 19 Erw. a). Das heisst
nicht, dass er auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn 70-100 m weit besetzen und
zudem noch die rechte durch Blinken mit dem Richtungsanzeiger sperren dürfe.
Kenzelmann hätte sein gefährliches Manöver schon mit Rücksicht auf die hohen
Geschwindigkeiten, welche die Strasse dem durchgehenden Verkehr erlaubte, auf eine
möglichst kurze Strecke beschränken müssen. Sein Vorgehen lässt sich auch nicht damit
rechtfertigen, BGE 94 IV 77 S. 81 dass auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn zum
Einspuren benutzt werden darf ( Art. 13 Abs. 2 VRV ). Selbst diese Benutzung ist nur mit
der gebotenen Vorsicht gestattet. Das bedeutet, dass auf die mittlere Bahn nicht mehr
eingespurt werden darf, wenn dadurch ein anderes Fahrzeug, das sich auf dieser Bahn von
hinten oder vorne nähert, gefährdet werden könnte. Umsoweniger kann bei einem so
ungewöhnlichen und verwirrlichen Manöver, wie es das Ausholen nach links darstellt, dem
Fahrer gestattet werden, dass er die Überholspur trotz nachfolgender Fahrzeuge für sich
beansprucht.

E. 2
...

E. 3
(Folgen Ausführungen darüber, dass die Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit
und die konkrete Gefährdung von Pont durch die Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung
abgegolten sind, dass eine Verurteilung nach Art. 90 Ziff. 2 SVG ausser Betracht fällt, da
dem Beschwerdeführer kein grob verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen werden kann,
und dass die Vorinstanz den Angeklagten zu Unrecht auch wegen fahrlässiger Störung des
öffentlichen Verkehrs verurteilt hat, das angefochtene Urteil deswegen aber nicht
aufgehoben zu werden braucht, weil die irrtümliche Verurteilung nach Art. 237 Ziff. 2
StGB die Höhe der Busse nicht beeinflusste.)
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